
V-25-014 Das Recht auf selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch
durchsetzen - Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch entfernen!

Antragsteller*in: Ulle Schauws (KV Krefeld)

Änderungsantrag zu V-25

Von Zeile 14 bis 16:
Wir fordern die Entkriminalisierung von selbstbestimmten Schwangerschaftsabbrüchen
durch Streichung des § 218 aus dem Strafgesetzbuch. Damit einhergehend fordern wir
die Abschaffung der Beratungs- und der dreitägigen Wartepflicht nach § 218a Abs. 1
Nr. 1 StGB.

Wir fordern eine neue gesetzliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb
des Strafgesetzbuches als Ersatz für den § 218 StGB. Wir wollen den Zugang zu
Schwangerschaftsabbrüchen für ungewollt Schwangere erleichtern, die essentiell
wichtige Beratungsinfrastruktur erhalten und Schwangerschaftsabbrüche als Teil der
Gesundheitsversorgung verankern.

Begründung

Unser gemeinsames Ziel ist es, den Schwangerschaftsabbruch zu entkriminalisieren.
Statt der Formulierung „Streichung des §218 aus dem Strafgesetzbuch“ ist allerdings
die Formulierung "neue gesetzliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs
außerhalb des Strafgesetzbuches als Ersatz für den § 218 StGB" vorzuziehen. Eine
ersatzlose Streichung von § 218 ohne eine alternative Regelung würde zu kurz greifen.
Eine Regelung außerhalb des StGB zu schaffen, ist vor allem deshalb sehr wichtig,
damit Schwangerschaftsabbrüche insgesamt entkriminalisiert werden und wir dabei
aber gleichzeitig sicherstellen, dass sowohl das Recht auf freiwillige Beratung als auch
der Erhalt der Beratungsinfrastruktur verankert wird. Zudem müssen
Schwangerschaftsabbrüche als Teil der Gesundheitsversorgung anerkannt werden.
Auch dafür braucht es gesetzliche Regelungen außerhalb des StGB.

Insbesondere die Beratungsstellen, deren unverzichtbare Arbeit nicht gefährdet
werden soll, brauchen eine gesetzliche Grundlage, um weiter tätig bleiben zu können.
Wie solche Regelungen aussehen können, ist Teil des Arbeitsauftrags für die im
Koalitionsvertrag vereinbarte Kommission zu reproduktiven Rechten und
Fortpflanzungsmedizin, die hierfür Lösungen erarbeiten wird. Die Änderungsanträge
fordern daher – übereinstimmend mit dem vorliegenden Beschluss des
Bundesfrauenrats vom 17.9.2022 – dass die Kommission zur reproduktiven
Selbstbestimmung, wie im Koalitionsvertrag festgeschrieben, umgehend ihre Arbeit
aufnehmen soll.

Eine zusätzliche Forderung, die in den Änderungsanträgen ergänzt wird, adressiert den
gesetzlich gesicherten Schutz der Beratungsstellen und Praxen vor sogenannten
Gehsteigbelästigungen von Abtreibungsgegner*innen.
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Julia Burkhardt (KV Münster); Anja Boenke (KV Leverkusen); Brigitte Abraham (KV
Frankfurt); Yohana Rahel Hirschfeld (KV Hamburg-Altona); Nicole van der Made
(Hannover RV); Terry Reintke (KV Gelsenkirchen); Isabell Löschner (KV Fürth-Land);
Gesine Agena (KV Berlin-Friedrichshain/Kreuzberg); Bettina Deutelmoser (KV Stade);
Santharupiny David (KV Leverkusen); Mareike Engels (KV Hamburg-Altona); Ann-
Kathrin Tranziska (KV Pinneberg); Antje Westhues (KV Bochum); Stefanie Seemann (KV
Pforzheim und Enzkreis); Julia Woller (KV Köln); Rebecca Eidens (KV Köln); Andrea
Peuler-Kampe (KV Hagen); Bela Lange (KV Schaumburg); Pauline Kaminski (KV
Hamburg-Nord); sowie 53 weitere Antragsteller*innen, die online auf Antragsgrün
eingesehen werden können.
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